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Autismus bzw. ASS ist eine ganz andere Kategorie. Da wird individuell je nach
Beeinträchtigung ein NTA gewährt.

Was GdB bzw. Schwerbehinderung angeht, so muss man das vom konkreten Fall
abhängig machen. Es gibt ja keinen Katalog anhand dessen man seine Kreuzchen setzt
und dann einen pauschalen NTA vergibt.

Das mit dem "Anspruch" auf NTA ist auch so eine Sache. Für den Fall, dass eine
Beeinträchtigung überhaupt nicht im Rahmen einer Prüfung zum Tragen kommt,
erachte ich das als hochproblematisch. Und die DezernentInnen, die das für die
Oberstufe spätestens, wenn es um die Abiturprüfungen geht, entscheiden müssen,
freuen sich auch nicht darüber.

Ja klar, Autismus ist nochmal ne eigene Kategorie, soweit bin ich schon  Und bis dato lief es
mit diesen SuS bei uns auch gut, zumindest solange sich Lehrkräfte und auch Klasse auf die
Eigenarten einer Person einlassen. (Aber da kann es auch ohne Diagnose manchmal in die Hose
gehen ;))

Ich persönlich finde mehr Zeit aufgrund von Konzentrationsproblemen auch schwierig. Aber in
diesen Fällen liegen die Schwierigkeiten eben schon im Unterricht. Wo eigentlich immer wieder
jemand den Fokus auf das Geschehen legen müsste, Dinge wiederholen etc. Das kann man als
Lehrkraft in einer großen Klasse eben nur bedingt leisten.

Aber ich mache mich da mal anderweitig schlau. Muss man vermutlich sowieso individuell
betrachten.
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